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wirb, bag mitïjlti bie ©ewinn-- unb SSertufired^nuttg mit
einem ©efigit abstiegen wirb, 3Jlit Siüdtftcßt auf biefe
feßr prefäre Sage îjat bte ©er.eratbirefüon bet Sunbe3=
bahnen in bem Subgetentwurf pßanben beS SerwaltungS*
rates feßr roefentticße ülbftreicßungen oorgenommen.
renb bet Sauooranfcßtag für baS laufenbe gaßr ft<ß auf
runb 107 SRißionen granfen belief, fteßt er fief) für baë

$aßr 1927 nur nocß auf runb 88 SBiillionen gr.
2Bie testes $aßr, entfällt ber Çauptteil wteberum auf
bie ©leïtrifiîation, nämlich jirïa 55 SftiBionen gr.,
wooon aflerbhtgS ber non ben eibg. fRäten an bie Soften
ber befcßleunigten ©leïtrifiîation bewifligte Beitrag non
10 SRiflionen granïen in 2lbpg îommt. ®aS galir
1927 wirb tn ber ©Ieïtrifijierung inébefonbere bie Oft«
fcßweij berüdficßtigen. ©épiant unb bereits in SIngriff
genommen ift bie ©teïtrtfiïation ber Sinien iRicßterSwil«
SarganS©ßur, SarganS SucßS, äBintertßur iRomanS«
hortniRorfcßacß unb 2Bintertßur»St. ©aßen Sorfcßacß.
©aneben garten nocß einige weftfcßweiprifcße ©treden
ber Soflenbung. ©rötere Summen erforbert näd^fteS
$aßr aucß nocß ber 2luSbau ber Sîraftwerïe. fRunb
oter SRißionen granïen etforberi nocß ber SluSbau beS

KraftwerfeS Semapaj; roeitere fteben SRiflioneri granïen
finb für ben Sau oon Unterwerïen oorgefeßen. ©te
©leïtrifiîation geßt nun mit raffen Stritten ißrem ©nbe
entgegen. @S ift anpneßmen, bag mit wenigen SluS

nahmen bie im befcßleunigten ©leftrifiïationSprogramm
aufgeführten Sinien auf ben oorgefebenen gettpunït eleï=

trifcß betrieben werben fönnen.
ÉRit ber 2lu§beßnung bei eleftrifdfjen ^Betriebes ergibt

ficß bie Stotroenbigïeit einer SermeßrungbeSiRoll«
materials. ®aS SSBagen- unb Soîomotiomateriat ber
SunbeSbaßnen bat in ben legten gaßren wefentlicße Ser=
beffetungen erfahren, ©rft lürjlicß wieber finb neue
aSexfonenwagen fonftruiert unb tn ben Serleßr gefteßt
wotben. SBagen oon grögerer gefiigîeit unb baßer grög
feter Sicherheit bei gufammenftögen. gür bie weitere
Slnfcßaffung foldber SBagen ift ein erheblicher Setrag tnS
Subget etngefteßt werben. Slucß ber Soîomotioparï mug
oermeßrt werben, ©ine Summe oon runb 22 2Rißionen
grauten ift ßiefür oorgefeßerc. ©egenüber bem Sorjaßr
weift ber Soften für baS fRoßmaterial immerhin eine

erhebliche ©infeßräntung auf. äBefentlicße SluSgaben er«

forbert fobann bie gortfeßung begonnener grögerer Sau»
ten, wte ber Bahnhof ©enfSornaoln, ber Bahnhof grei«
bürg, ber SRangterbaßnßof 93afel, ber Saßnßof ©ßiaffo,
ber Saßnßof gürieß, ber Saßnßof ©ßur ufw. ®ie Sofl«
enbung ber ItnïSufrigen gürießfeebaßn erforbert noch«
mal§ eine Summe oon 800,000 grauten.

BtiMe$ge$m Detreffenä Hbättdertttig vott
JlrtiKel 17 <k$ B«nâe$ge$me$ $>om 21. Inns 1^07

betreffend dfe erffitdtingspateMe.
(SSom 9. DEtober 1926

2lrt. 1. Slrtiïel 17 bei SunbeSgefeßeS oom 21. guni
1907 betr. bie ©rfinbungSpatente erhält folgenben 2Bortlaut :

„®a§ patent erlifdbt, wenn ber gnßaöer in feßrift«
lieber ©ingabe an baS etbgenöffifcße Stmt für gciftigeS
©igentum barauf oerjicßtet ober wenn eine fäßig ge>
worbene gaßreSgebüßr nießt innert ber oon btefem ©efeß
beftimmten grift bepßlt wirb.

®aé wegen nicht rechtzeitiger Sepßlung einer Jahres«
gebüßr erlofcßene patent tann baburch wteber ßergefteßt
werben, bag innert brei ßRonaten feit Iblauf ber oer=
fäumten gaßlungSfrift bie fäßige QaßreSgebübr fowie
eine oom SunbeSrat auf bem iBerorbnungSweg feftp«
feßenbe gBieberberfteßungSgebüßr entrichtet werben. 9ßach

Slblauf biefer grift ift bte SBieberberfteßung auSgefcßloffen.

®ie SBieberßerfteßung eines Çauptpatenteë erftredtt
fieß oßne weiteres auf bie ißm beigegebenen gufaßpatente.
SSBirb ein patent wteber ßergefteßt, fo leben audß bte

bafür erteilten 93enußungSlijenjen unb anbere am patent
ßaftenbe fRedßte ©ritter wieber auf."

SKrt. 2. ©er SBunbeSrat ift beauftragt, ben Seginn
ber aBirffamïeit btefeS ©efeßeS ju beftimmen. @r trifft
bte jum Sofijug erforberlicßen 9lnorbnungen.

H«st$t0«werbcsä)ule Eazerit.
Kiidtblieit nur ihre soiährige CätigReit.

SJtan fdßretbt bem „Saterlanb": Sor 50 ^faßren
öffnete bie fantonale ßunftgemerbefcßule Sutern jum
erften 3J!ale ißre ©ore, um funftgewerblicße Serufe ?n

Ießren unb ju pflegen. langjährigen ©ireïtor
^errn Seraphin 2Beingartner fei. faßt baS Serbienft ju,
baS Stets ju einer lunftgewerblidßen Seßranftalt auf un=

ferem Soben gepflanjt ju haben. Unter ber Pflege beS

mit grogem SerftänbniS für hanbwetflicße Äunft auSge'
rüfteten ^errtt 2ßein gartner fagte biefeS SteiS SBurjeln
unb gebieß p einem frudßtbringenben Saume ßeran.
©en damaligen g^tbebürfniffen entfpredßenb war bet

Seßrplan ber Scßule meßr auf bte Pflege ber alten
Sun ft unb beren Stacßbitbung etngefteßt. 3llS erfter ber«

artiger gachfdßule tn ber Scßweij würbe ißren Seft««
bungen balb Slnerfennung unb SBürbigung p teil-

®ßnlicße Seßranftalten entftanben aisbann tn Ütaran,
Safel, Sern unb gürieß. ©tefe auf günftigerem Sobew
baS ßeigt tn grögeren Stäbten ober bebeutenben gnbu«
ftrtejentren gelegenen unb über bie er forber ließen 9JWI"
oetfügenben Scßulen naßmen einen rafdßen 3luffiie0-
amt ber oorwärtSfcßreitenben ©ntwicilung ber Sunftgt'
werbe trat im Saufe "ber gett eine Setfcßärfung ber an

bie Drganifation folcßer Spulen gefteßten Slnforberungen
ein, woran audß ber aflgemein eingetretene SBanbel in ben

wirtf^aftlidßen Serßältniffen leinen gertngen Anteil ßatte-

®ie waeßfenbe Äonfurrenj beS 9luSlanbeS unb bie 9^
waltigen, ber gabrifationS=gnbugrte jufiatten fommen«
ben gortfeßritte inSbefonbere auf bem ©ebtete ber
ntt bebeuteten für bte ßeimifeßen Kunfigemerbe eine Äampf'
anfage unb broßten bie fïetgige ^>anb beS ßunftßanbwet'
îerS p läßmen. Soßte ber unferem Kunftßanbmert eigen®

Äunjtgnn nicht oetloren gehen, fo war eS ein ©ebot ber

Slotwenbigfeit, ben Sinn unb baS SerftänbniS für ßnrtP
aueß in bie immer meßr Sebeutung erlangenbe 2Ber"'

ftatt mit mafeßineßem Setrtebe ju tragen unb bie
fdßlne tn ben ©ienft ber Kunftgewerbe p jießen. ®"
entftanben bte Seßrwerfftätten jwectS bßflege eineS »"JJ

Äunftfinn getragenen, bireften gufammenarbeitenS nw
ben ßanbrnerlltcßen Sßerfftätten. ©amit begann jwifcß^
Scßule unb Çanbwerî ein gegenfeitigeS Sicßoerfteß®^
unb Sicßunterftüßen, unb pgleicß fteßte fuß audß

©infußt ein, bag ber mefentlicße gwect ber Sunftgewerb®'
feßuie batin befteße, auf möglicßft breiter SaftS ßunff'
finn unb SerftänbniS, ©ecßnif unb StaterialfenntniS
bie oerfeßtebenen SerufSwerfftätten p tragen.

3lber nicht nur ber lebenbige Montait mit gnbufiO
unb ©ewerbe würbe tn grögerem 3Jlage gepflegt, aw
bem Seftanb an lunggewerblicßen Dbjetten würbe r® '

meßrteS gntereffe entgegengebradßt. 3IuS befdßeibefl®"

Anfängen ßerauSwadßfenb, würbe er tn ben leßten 3^'
reu p etner anfeßnlicßen Sammlung ausgebaut. ®i®r'
tn geeigneten Säumlicßtetten untergebrachten unb Î

jebermannS Sefidßtigung offen fteßenben Sammlujljï
fcßltegt fidß, ebenfafls fett wenigen gaßren, eine jteW"®
rei^ßaltige Sibtiotße! funfigewetbliißer gadßliteratur ^
©iefe Steuerungen entfprtngen ben oeränberten roirtfro^j.
ließen unb tünfilerifcßen Slnforberungen unferer 3® '
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wird, daß mithin die Gewinn- und Verlustrechnung mit
einem Defizit abschließen wird. Mit Rücksicht auf diese
sehr prekäre Lage hat die Generaldirektion der Bundes-
bahnen in dem Budgetentwurf zuhanden des Verwaltungs-
rates sehr wesentliche Abstreichungen vorgenommen. Wäh-
rend der Bauvoranschlag für das laufende Jahr sich auf
rund 107 Millionen Franken beließ stellt er sich für das

Jahr 1927 nur noch auf rund 88 Millionen Fr.
Wie letztes Jahr, entfällt der Hauptteil wiederum auf
die Eleklrifikation, nämlich zirka 55 Millionen Fr.,
wovon allerdings der von den eidg. Räten an die Kosten
der beschleunigten Eleklrifikation bewilligte Beitrag von
10 Millionen Franken in Abzug kommt. Das Jahr
1927 wird in der Elektrifizierung insbesondere die Ost-
schweiz berücksichtigen. Geplant und bereits in Angriff
genommen ist die Elektrifikation der Linien Richterswil-
Sargans.Chur, Sargans-Buchs, Winterthur Romans-
Horn-Rorschach und Winterthur-St. Gallen - Rorschach.
Daneben harren noch einige westschweizerische Strecken
der Vollendung. Größere Summen erfordert nächstes

Jahr auch noch der Ausbau der Kraftwerke. Rund
vier Millionen Franken erfordert noch der Ausbau des

Kraftwerkes Vernayaz; weitere sieben Millionen Franken
sind für den Bau von Unterwerken vorgesehen. Die
Elektrifikation geht nun mit raschen Schritten ihrem Ende
entgegen. Es ist anzunehmen, daß mit wenigen Aus
nahmen die im beschleunigten Elektrifikationsprogramm
aufgeführten Linien auf den vorgesehenen Zeitpunkt elek-

irisch betrieben werden können.
Mit der Ausdehnung des elektrischen Betriebes ergibt

sich die Notwendigkeit einer VermehrungdesRoll-
materials. Das Wagen- und Lokomotiomaterial der
Bundesbahnen hat in den letzten Jahren wesentliche Ver-
befferungen erfahren. Erst kürzlich wieder sind neue
Personenwagen konstruiert und in den Verkehr gestellt
worden. Wagen von größerer Festigkeit und daher grös-
serer Sicherheit bei Zusammenstößen. Für die weitere
Anschaffung solcher Wagen ist ein erheblicher Betrag ins
Budget eingestellt worden. Auch der Lokomotivpark muß
vermehrt werden. Eine Summe von rund 22 Millionen
Franken ist hiefür vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr
weist der Posten für das Rollmaterial immerhin eine

erhebliche Einschränkung auf. Wesentliche Ausgaben er-
fordert sodann die Fortsetzung begonnener größerer Bau-
ten, wie der Bahnhof Genf-Cornavtn, der Bahnhof Frei-
bürg, der Rangterbahnhof Basel, der Bahnhof Chiasso,
der Bahnhof Zürich, der Bahnhof Chur usw. Die Voll-
endung der linksufrigen Zürichseebahn erfordert noch-
mals eine Summe von 800,000 Franken.

vWSê5gê§êt8 detreMnö WääiMg vsn
Mikel 17 ües k!mäe§ge§eM§ vom 21. ZM

belrettenü Sie erMâWgspakêM.
(Vom 9. Oktober 1S26

Art. 1. Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 21. Juni
1907 betr. die Erfindungspatente erhält folgenden Wortlaut :

„Das Patent erlischt, wenn der Inhaber in schrist-
licher Eingabe an das eidgenössische Amt für geistiges
Eigentum darauf verzichtet oder wenn eine fällig ge-
wordene Jahresgebühr nicht innert der von diesem Gesetz
bestimmten Frist bezahlt wird.

Das wegen nicht rechtzeitiger Bezahlung einer Jahres-
gebühr erloschene Patent kann dadurch wieder hergestellt
werden, daß innert drei Monaten seit Ablauf der ver-
säumten Zahlungsfrist die fällige Jahresgebühr sowie
eine vom Bundesrat auf dem Verordnungsweg festzu-
setzende Wiederherstellungsgebühr entrichtet werden. Nach
Ablauf dieser Frist ist die Wiederherstellung ausgeschlossen.

Die Wiederherstellung eines Hauptpatentes erstreckt

sich ohne weiteres auf die ihm beigegebenen Zusatzpatente.
Wird ein Patent wieder hergestellt, so leben auch die

dafür erteilten Benutzungslizenzen und andere am Patent
haftende Rechte Dritter wieder auf."

Art. 2. Der Bundesrat ist beauftragt, den Beginn
der Wirksamkeit dieses Gesetzes zu bestimmen. Er trifft
die zum Vollzug erforderlichen Anordnungen.

Wnstgewèlbezchâ Lusern.
Weitblick sul ihre ssjährige cätlgkelt.

Man schreibt dem „Vaterland": Vor 50 Jahren
öffnete die kantonale Kunstgewerbeschule Luzern zum
ersten Male ihre Tore, um kunstgewerbliche Berufe zu

lehren und zu pflegen. Ihrem langjährigen Direktor
Herrn Seraphin Weingartner sel. fällt das Verdienst zu,
das Reis zu einer kunstgewerblichen Lehranstalt auf un-
serem Boden gepflanzt zu haben. Unter der Pflege des

mit großem Verständnis für handwerkliche Kunst ausge-
rüsteten Herrn Weingartner faßte dieses Reis Wurzeln
und gedieh zu einem fruchtbringenden Baume heran.
Den damaligen Zeitbedürfnissen entsprechend war der

Lehrplan der Schule mehr auf die Pflege der alten

Kunst und deren Nachbildung eingestellt. Als erster der-

artiger Fachschule in der Schweiz wurde ihren Bestre-
bungen bald Anerkennung und Würdigung zu teil.

Ahnliche Lehranstalten entstanden alsdann in Aarau,
Basel, Bern und Zürich. Diese auf günstigerem Boden,
das heißt in größeren Städten oder bedeutenden Indu-
strtezentren gelegenen und über die erforderlichen Mittel
verfügenden Schulen nahmen einen raschen Aufstieg-
Mit der vorwärtsschreitenden Entwicklung der Kunstge'
werbe trat im Laufe der Zeit eine Verschärfung der an

die Organisation solcher Schulen gestellten Anforderungen
ein. woran auch der allgemein eingetretene Wandel in den

wirtschaftlichen Verhältnissen keinen geringen Anteil hatte-

Die wachsende Konkurrenz des Auslandes und die ge'

waltigen, der Fabrikations-Jndustrie zustatten kommen-
den Fortschritte insbesondere auf dem Gebtete der Tech'

nik bedeuteten für die heimischen Kunstgewerbe eine Kampfl
ansage und drohten die fleißige Hand des Kunfthandrver-
kers zu lähmen. Sollte der unserem Kunsthandwerk eigene

Kunstsinn nicht verloren gehen, so war es ein Gebot der

Notwendigkeit, den Sinn und das Verständnis für Kunst

auch in die immer mehr Bedeutung erlangende Wen'
statt mit maschinellem Betriebe zu tragen und die
schine in den Dienst der Kunstgewerbe zu ziehen. S»

entstanden die Lehrwerkstätten zwecks Pflege eines von

Kunstsinn getragenen, direkten Zusammenarbeitens um

den handwerklichen Werkstätten, Damit begann zwischen

Schule und Handwerk ein gegenseitiges Sichverstehen
und Sichunterstützen, und zugleich stellte sich auch

Einsicht ein, daß der wesentliche Zweck der Kunstgewerbe-
schule darin bestehe, auf möglichst breiter Basis Kunst'

sinn und Verständnis, Technik und Materialkenntnis m

die verschiedenen Berufswerkstätten zu tragen.
Aber nicht nur der lebendige Kontakt mit Jnduft^

und Gewerbe wurde in größerem Maße gepflegt, au^
dem Bestand an kunstgewerblichen Objekten wurde v^'
mehrtes Interesse entgegengebracht. Aus bescheidene"

Anfängen herauswachsend, wurde er in den letzten Jê
ren zu einer ansehnlichen Sammlung ausgebaut. Diesig
in geeigneten Räumlichkeiten untergebrachten und Z

jedermanns Besichtigung offen stehenden SammlusA
schließt sich, ebenfalls seit wenigen Jahren, eine ztenum
reichhaltige Bibliothek kunstgewerblicher Fachliteratur
Diese Neuerungen entspringen den veränderten wirtschul

lichen und künstlerischen Anforderungen unserer A '
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